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Beschluss
BGH, Art. 6, 13, 17b, 19 Abs. 2 EGBGB, 
§ 36 PStG, § 4 Abs. 1, 30 Abs. 3 StAG
Die deutsche Ehefrau der südafrikanischen 
Mutter eines in Südafrika geborenen  
Kindes ist als Mutter einzutragen

1. Eine im Ausland (hier: Südafrika) geschlossene 
gleichgeschlechtliche Ehe unterliegt kollisionsrechtlich den 
für die eingetragene Lebenspartnerschaft geltenden Regeln.

2. Weist das anwendbare ausländische Recht die 
Elternstellung für ein Kind neben der Mutter kraft Ge-
setzes auch deren Ehefrau oder Lebenspartnerin zu, so 
liegt darin kein Verstoß gegen den kollisionsrechtlichen 
ordre public (im Anschluss an Senatsbeschluss BGH, 
10. Dezember 2014, XII ZB 463/13, BGHZ 203, 350 
= FamRZ 2015, 240). Die Anerkennung dieser El-
tern-Kind-Zuordnung scheitert auch nicht an der soge-
nannten Kappungsregelung in Art. 17b Abs. 4 EGBGB.

3. Vor der Eintragung einer Auslandsgeburt hat das 
Standesamt die Staatsangehörigkeit des Kindes in eige-
ner Zuständigkeit zu prüfen. Ist als Voraussetzung des 
Staatsangehörigkeitserwerbs nur die nach bürgerlichem 
Recht zu beurteilende Abstammung zweifelhaft, darf es 
die Eintragung nicht von der vorherigen Durchführung 
eines Feststellungsverfahrens nach § 30 Abs. 3 StAG und 
der Vorlage eines Staatsangehörigkeitsausweises abhängig 
machen.
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